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VEREIN LANDWIRTSCHAFTLICHER 
FACHSCHULABSOLVENTEN UND  
FORTSCHRITTLICHER BÄUERINNEN UND 
BAUERN HOCHRHEIN E.V. 
GARTENSTR. 7, 79761 WALDSHUT-TIENGEN  

 

Geschäftsstelle:  Landratsamt Waldshut -  Landwirtschaftsamt, Gartenstraße, 7, 79761 Waldshut,  
  Tel.: 07751/865300, Fax: 07751/865399 

Vorstand: Otto Huber, Rotzingen 75, 79733 Görwihl, Tel. :07754/ 1058 

Bankverbindung: IBAN: DE52 6845 2290 0000 0060 31 SWIFT-BIC: SKHRDE6W Sparkasse Hochrhein 

 
Rundschreiben  
Februar 2014 
 
Liebe Mitglieder, 

die Vorstandschaft und alle Bediensteten des 
Landwirtschaftsamtes beim Landratsamt 
Waldshut wünschen Ihnen und Ihren Ange-
hörigen ein erfolgreiches Jahr 2014!  
 
Mit der vorliegenden Ausgabe des 
Mitteilungsblattes unterrichten wir Sie über 
aktuelle Fragen und Termine. 
 
Übersicht: 
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Mit freundlichen Grüßen 

 
L. Käppeler (Geschäftsführer)  
 
 
“Wirklich innovativ 
ist man nur dann, 
wenn einmal etwas  
daneben gegangen ist” 
 
WODDY ALLEN 

 
 
In eigener Sache 

Am 20.03. werden die Mitgliedsbeiträge ab-
gebucht. Wir bitten, bei Änderungen der 
Bankverbindung  uns dies umgehend mit-
zuteilen . Die Rückbuchung wird uns von der 
Bank mit 3 €, dem Einzelbeitrag in Rechnung 
gestellt.  
Leider haben wir nur einen kleinen Teil der 
Mitglieder, die über e-Mail erreichbar sind. 
Daher wird es vorerst beim postalischen 
Versand der Rundschreiben bleiben.  
 
Einladung zur Generalversammlung 
 
Die Generalversammlung des Vereins 
Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen 
und fortschrittlicher Bäuerinnen und Bauern 
Hochrhein e.V. findet 

am Mittwoch, dem 19. März 2014 um 20.00 
Uhr im Hotel Bercher in Tiengen statt 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Tätigkeitsbericht 
3. Kassenbericht / Bericht der Kassenprüfer 
4. Entlastung des Vorstandes,  
    des Geschäftsführers und der Kassiererin  
5. Beschlussfassung über die Satzungs- 
    änderung § 6 
6. Ausgabe der Urkunden zur „Gläsernen  
   Produktion“  
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge  

Im Anschluss daran folgt ein Vortrag zum 
Thema  

„Ackerbauliche Maßnahmen zur Verbes-
serung der Artenvielfalt unter Berücksich-
tigung der Greening- Vorgaben der EU“  

Referentin ist Kristin Nerlich, Landwirtschaftli-
ches Technologiezentrum Augustenberg - 
Außenstelle Rheinstetten-Forchheim 

Wir dürfen Sie hiermit herzlich einladen und 
würden uns über Ihren Besuch sehr freuen.  

gez. Otto Huber, Vorsitzender  
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Informationen zum Gemeinsamen Antrag 
2014 (gre)  

Das Amt wird an den  folgenden Terminen 
Infoveranstaltungen zum GA 2014 durchfüh-
ren: 

Dienstag, den 18. Februar,  
Bernau, Kursaal, 20.00 Uhr 
Dienstag, den 25. Februar,  
Herrischried, Rotmooshalle, 20.00 Uhr  
Dienstag, den 11. März,  
Birkendorf, Gasthaus Post, 20.00 Uhr  
Dienstag, den 18. März,  
Grießen, Gasthaus Brauerei, 20.00 Uhr  
Mittwoch, den 26. März,  
Bonndorf, Gasthaus Kranz, 20.00 Uhr  

FIONA: 
Ab dem Antragsjahr 2014 ist FIONA das 
Standard Verfahren. Neben den angebotenen 
FIONA Schulungen am Landratsamt bieten 
auch der BLHV Tiengen, der Maschinenring 
Donaueschingen sowie private Dienstleister 
gegen einen Kostenbeitrag die Möglichkeit, 
den Gemeinsamen Antrag über FIONA zu 
stellen. Nur in wirklich begründeten Aus-
nahmefällen  können die Papierunterlagen 
beantragt werden. In diesen Ausnahmefällen 
melden Sie sich spätestens bis 24.02.  mit 
Begründung (07751/86-5311 oder 5314). Die 
angeforderten Unterlagen können dann ab 
24.03. am LWA abgeholt werden.  

Wir werden am Amt PCs bereitstehen haben, 
mit deren Hilfe Sie den FIONA Antrag bear-
beiten können. Sie können, nach Voranmel-
dung,  auch gerne selbst zwei Stunden reser-
vieren, an dem Sie den Antrag bearbeiten 
können. 

Den Einstieg ins FIONA finden Sie unter 
www.fiona-antrag.de  

Zur Bearbeitung des Antrages in FIONA be-
nötigen Sie eine PIN, dies ist eine sechsstel-
lige Nr., mit der können Sie auch die Tiere in 
HIT melden. Sollten Sie keine PIN (mehr) 
haben, so ist die PIN in Kornwestheim zu 
erneuern. Dafür können Sie sich gerne bei 
uns melden.  

Bei Fragen zur FIONA melden Sie sich ent-
weder bei uns oder bei der Hotline in Korn-
westheim Tel Nr.: 07154/95 98 350. Nutzen 
Sie die vielfältigen Möglichkeiten und Vor-
teile, die Ihnen FIONA bietet. So können Sie 
z.B. verschiedene Kulissen (Wasserschutz, 
NATURA, Erosionskulisse, usw.) betrachten, 

Flächen vermessen, Sammelbuchungen vor-
nehmen und Ihr Antrag wird weniger Fehler 
aufweisen.  

Wenn der FIONA Antrag fertig bearbeitet ist, 
bringen Sie zur Antragsannahme bitte einen 
unterschriebenen, komprimierten Antrag so-
wie, das ausgedruckte Flurstücksverzeichnis 
und die Auswertungen. Sollten Sie nach Ab-
schluss des FIONA Antrages noch Änderun-
gen vornehmen wollen, können Sie das 
natürlich bis zum 15. Mai auch schriftlich tun.  

Antragsannahme: 
Sie werden auch in 2014 wieder ein Termin 
zur Antragsannahme erhalten. Sollten Sie 
den Abgabetermin nicht wahrnehmen kön-
nen, teilen Sie uns das bitte rechtzeitig mit 
unter  
07751/ 86-5313 damit wir entsprechend 
planen können.  

Hofübergabe, GBR Gründung: 
Beachten Sie bitte, dass im Fall einer Hof-
übergabe oder einer GBR Gründung auch die 
Zahlungsansprüche übertragen werden müs-
sen. Bereits gepachtete Zahlungsansprüche 
können nicht weiter verpachtet. werden. 

MEKA III 
Der MEKA wird in 2014 noch einmal zur 
Verlängerung angeboten. Näheres zu den 
Verpflichtungen und Verlängerungen wird in 
den Abendveranstaltungen zur GA erläutert. 

 
Aktuelles aus Pflanzenbau und Pflanzen-
schutz (kra) 

Neue Regelungen zum Gewässerrand-
streifen  
Am 1. Januar 2014 ist in Baden-Württemberg 
das neue Wassergesetz in Kraft getreten. 
Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben 
insbesondere die neuen Regelungen zum 
Gewässerrandstreifen, was weitere Ein-
schränkungen bei der Düngung und beim 
Pflanzenschutz entlang von Gewässern zur 
Folge hat. 

Der Gewässerrandstreifen  bemisst sich bei 
Gewässern mit ausgeprägter Böschungs-
oberkante ab der Böschungsoberkante, in 
allen anderen Fällen ab der Linie des Mittel-
wasserstandes. Die Breite des Gewässer-
randstreifens beträgt im Außenbereich zehn 
Meter. Hiervon betroffen sind nur Gewässer 
von wasserwirtschaftlicher Bedeutung . An 
Oberflächengewässern von “wasserwirt-
schaftlich untergeordneter Bedeutung“ sind 
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keine Gewässerrandstreifen erforderlich. 
Hierunter fallen insbesondere kleinere Ge-
wässer, die nicht ständig Wasser führen, wie 
z. B. Be- und Entwässerungsgräben oder 
Straßenseitengräben. Die unteren Wasser-
behörden an den Landratsämtern geben 
Auskunft, beurteilen und entscheiden, ob ein 
Oberflächengewässer von wasserwirtschaft-
lich untergeordneter Bedeutung ist. An-
sprechpartner am Landratsamt in Waldshut 
sind Herr Kammerdiener (Tel. 07751/86-
3207) und Herr Wagner (07751/86-3224). Als 
erste Orientierung kann das Amtliche Digitale 
Wasserwirtschaftliche Gewässernetz 
(AWGN) über das Internetangebot der Lan-
desanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) 
unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de 
herangezogen werden. 

Seit dem 1. Januar 2014 ist in Baden-
Württemberg der Einsatz und die Lagerung 
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in 
einem Bereich von fünf Metern  entlang von 
Gewässern mit wasserwirtschaftlicher 
Bedeutung verboten , ausgenommen sind 
nur Wundverschlussmittel zur Baumpflege 
und Wildverbissschutzmittel. Ebenfalls ver-
boten ist die Errichtung von baulichen und 
sonstigen Anlagen, soweit diese nicht stand-
ortgebunden oder wasserwirtschaftlich erfor-
derlich sind. 

Eine Umwandlungspflicht in Grünland im 
Fünf-Meter-Bereich des Gewässerrandstrei-
fens besteht nicht. Ab dem 1. Januar 2019 ist 
die Ackernutzung jedoch deutlich einge-
schränkt. Zulässig sind dann nur noch der 
umbruchlose Erhalt von Blühstreifen in Form 
von mehrjährigen nektar- und pollenspen-
denden Trachtflächen für Insekten und die 
Anpflanzung von Gehölzen mit Ernteinterval-
len von mehr als zwei Jahren. Flächenzah-
lungen im Rahmen des Gemeinsamen An-
trags werden nur dann gewährt, wenn die 
Bewirtschaftungseinheit mindestens 0,1 ha 
groß ist. 

Betroffene Landwirte können den Gewässer-
randstreifen in Grünland umwandeln und auf 
Antrag das an Gewässern verlorengegan-
gene Ackerland gegen umbruchfähiges 
Grünland tauschen. Auskünfte hierzu erhal-
ten Sie beim Landwirtschaftsamt. 
 
Nährstoffbilanz 
Denken Sie bis zum 31. März 2014 an die 
Nährstoffbilanz für das Düngejahr 2013. Die 
Nährstoffbilanz muss im Rahmen einer Be-

triebskontrolle (Fachrecht, Cross Compli-
ance) vorgelegt werden. Eine Nährstoffbilanz 
ist in der Regel nicht erforderlich für Betriebe, 
die 
a) auf keinem Schlag mehr als 50 kg/ha  
Gesamt-N oder 30 kg/ha Phosphat ausbrin-
gen, 
b) <10 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche 
bewirtschaften und bei denen der N-Anfall 
von tierischen Wirtschaftsdüngern nicht mehr 
als 500 kg (entspricht etwa 5-6 GV) beträgt.  

Der tolerierbare betriebliche Bilanzüber-
schuss für Stickstoff darf im Durchschnitt von 
drei Düngejahren maximal 60 kg/ha und Jahr 
betragen. Im Fall von Phosphat ist im Durch-
schnitt von sechs Jahren ein maximaler 
Bilanzüberschuss von 20 kg/ha und Jahr zu-
lässig. 

Berechnungshilfen zur Erstellung der Nähr-
stoffbilanz finden Sie im landwirtschaftlichen 
Infodienst unter: http://www.landwirtschaft-
bw.info/pb/MLR.LEL,Lde/Startseite/Nachhalti
ge+Unternehmensentwicklung/EDV-
Fachanwendungen_Bereich_Pflanzenbau_ex
tern  
Die Unterlagen sind sieben Jahre aufzube-
wahren. 
 
EDV-Schulung „Nährstoffbilanzierung“- 
noch Plätze frei! 
Das Landwirtschaftsamt bietet am 11. und 
13. März 2014 eine EDV-Schulung zur Nähr-
stoffbilanzierung nach den Vorgaben der 
Düngeverordnung an. Die Schulungen finden 
im EDV-Raum der Kaufmännischen Schulen 
in Waldshut, Friedrichstr. 18 jeweils um 19:30 
Uhr statt. Bei Interesse melden Sie sich bitte 
bis zum 6. März 2014 bei Herrn Dr. 
Krawutschke unter Tel. 07751/86-5333 ver-
bindlich an. 
 
Neuer Sachkundenachweis im Pflanzen-
schutz 
Alle sachkundigen Personen, die im Land-
kreis Waldshut ihren Wohnsitz haben, müs-
sen beim Landwirtschaftsamt Waldshut einen 
neuen Sachkundenachweis im Scheckkar-
tenformat beantragen. Das Antragsformular 
finden Sie auf der Internetseite des Landwirt-
schaftsamtes. Mit dem Antrag ist eine Kopie 
des Nachweises einzureichen, der zur Sach-
kunde im Pflanzenschutz berechtigt. Diese 
Unterlagen können Sie im Rahmen der An-
tragsabgabe zum Gemeinsamen Antrag 2014 
im Landwirtschaftsamt abgeben. Alternativ 
haben Sie ab Mitte 2014 die Möglichkeit den 
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neuen Sachkundenachweis online im Internet 
unter http://skn.zepp.info/ zu beantragen. Erst 
dann ist die Zustellung des neuen Sachkun-
denachweises möglich. Die Ausstellung des 
Sachkundenachweises ist gebührenpflichtig 
(ca. 40 Euro). 
Bereits Sachkundige mit Sachkundeprüfung 
bzw. entsprechender Berufsabschlussprüfung 
vor dem 6. Juli 2013 müssen bis spätestens 
zum 26. Mai 2015  einen Antrag auf Ausstel-
lung eines neuen Sachkundenachweises 
stellen. Der alte Sachkundenachweis ist noch 
bis zum 26. November 2015 gültig. Ab dem 
26. November 2015 darf der Handel Pflan-
zenschutzmittel, die für berufliche Anwender 
zugelassen sind (sog. Profimittel), nur gegen 
Vorlage des neuen Sachkundenachweises 
abgeben. 
Bei weiteren Fragen stehen Ihnen beim 
Landwirtschaftsamt Waldshut folgende An-
sprechpartner zur Verfügung: Herr Rößler 
(Tel.: 07751/86-5334) und Herr Dr. 
Krawutschke (Tel.: 07751/86-5333). 
 
 
Aktuelles aus der Betriebswirtschaft 

Baurechtliche Zulässigkeit für Gebäude 
der Landwirtschaft im „Außenbereich“ 
(pd) 
 
Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten 
oder Feuerstätten, die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen und aus-
schließlich zur Unterbringung von Ernteer-
zeugnissen oder Geräten oder zum vorüber-
gehenden Schutz von Menschen und Tieren 
bestimmt sind, dürfen bis zu einer Größe von 
100 qm Grundfläche und einer mittleren 
traufseitigen Wandhöhe bis zu 5 m, verfah-
rensfrei errichtet werden (Anhang Nr. 1 c zu § 
50 der Landesbauordnung Baden-
Württemberg). 

Wichtig sind hierbei folgende Punkte:  
Das Gebäude muss einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb dienen. Ob diese 
Voraussetzung erfüllt ist, beurteilt sich aus-
schließlich nach objektiven Gesichtspunkten. 

Generell gehört zur Landwirtschaft der 
Ackerbau, die Wiesen- und Weidewirtschaft 
einschließlich der Tierhaltung auf überwie-
gend eigener Futtergrundlage, die gartenbau-
liche Erzeugung, der Erwerbsobstbau, der 
Weinbau, die berufsmäßige Imkerei und die 
berufsmäßige Binnenfischerei. 

Ein landwirtschaftlicher Betrieb kann auch 
eine sog. landwirtschaftliche Nebenerwerb-
stelle sein. In diesem Fall gibt es jedoch 
strenge Anforderungen: Der Gewinnerzie-
lungsabsicht kommt dann eine besondere 
Bedeutung zu. Außerdem muss die Boden-
bewirtschaftung dem Nebenerwerbslandwirt 
eine zusätzliche, auf Dauer angelegte Siche-
rung seiner Existenz bieten und die Erträge 
aus der landwirtschaftlichen Betätigung müs-
sen sein sonstiges Einkommen laufend er-
gänzen. Das Halten von zwei Reitpferden 
reicht dabei z.B. grundsätzlich nicht aus. 

Damit ein solches o.g. Gebäude verfahrens-
frei errichtet werden kann, muss es außer-
dem einem landwirtschaftlichen Betrieb die-
nen. Das ist nur dann der Fall, wenn dieses 
Gebäude seinem wirklichen Verwendungs-
zweck dem Betrieb zugeordnet ist. Hierbei 
kommt es u.a. auf die Größe, die Gestaltung, 
die Ausstattung und die sonstige Beschaffen-
heit des Gebäudes an. 

Zum anderen gilt es zu überprüfen, ob ein 
vernünftig denkender Landwirt unter Berück-
sichtigung des Gebots der größtmöglichen 
Schonung des Außenbereichs das Gebäude 
mit etwas gleichem Verwendungszweck und 
etwa gleicher Ausstattung und Gestaltung für 
einen vergleichbaren landwirtschaftlichen 
Betrieb errichten würde. 

Dabei reicht es nicht aus, dass das Vorhaben 
dem landwirtschaftlichen Betrieb nur förder-
lich ist, sondern es muss ihm dienen. 
So legt beispielsweise eine große Entfernung 
zwischen dem Bauvorhaben und den zuge-
hörigen landwirtschaftlichen Einrichtungen 
oder Flächen den Schluss nahe, dass es dem 
landwirtschaftlichen Betrieb nicht dient. 

Es ist außerdem darauf zu achten, dass in 
den o.g. verfahrensfreien Gebäuden Ernteer-
zeugnisse oder Geräte dauerhaft unterge-
bracht werden dürfen, Menschen und Tiere 
jedoch nur vorübergehend (Beispiel: Som-
mer-Weideunterstand). 
Ein Stall, der zum regelmäßigen Schutz von 
Tieren bestimmt ist, fällt nicht darunter, d.h. 
dieser ist nicht verfahrensfrei und bedarf 
immer einer Baugenehmigung! Laufhöfe sind 
wie Ställe zu beurteilen.  

Außerdem ist abschließend zu beachten, 
dass auch sog. andere öffentlich-rechtliche 
Vorschriften eingehalten werden müssen. So 
kann z.B. auch ein verfahrensfreier Geräte-
schuppen – auch wenn er einem landwirt-
schaftlichen Betrieb dient – innerhalb eines 
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Biotops, am Gewässerrand oder in einem 
Abstand von unter 30 m zum angrenzenden 
Wald, dennoch unzulässig sein. 

Es wird daher empfohlen, rechtzeitig im Vor-
feld bei der zuständigen Unteren Baurechts-
behörde bzw. dem Landwirtschaftsamt nach-
zufragen, um im Vorfeld Unklarheiten auszu-
räumen und böse Überraschungen zu ver-
meiden! 
 
 
Aktuelles aus der Hauswirtschaft 

Regionales Bauernbrot – Herstellung und 
Verkostung  
Die Landesinitiative „Blickpunkt Ernährung“ 
rückt 2014/2015 Brot aus der Region in den 
Mittelpunkt. Das Landwirtschaftsamt 
Waldshut lädt in Zusammenarbeit mit Familie 
Thoma aus Birndorf ein, den Herstellungs-
prozess von regionalem Bauernbrot kennen-
zulernen und Brot zu verkosten. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt, Anmeldung  also 
zwingend erforderlich  und nur per Mail  
möglich.  
Termin: Do, 13. März 2014 , 14.30 - ca. 16.45 
Uhr 
Ort:  Backstube Thoma, Albbruck-Birndorf , 
Kreuzacherweg 1 
Kosten:  5 €/ Person 
Anmeldung: 
elvira.braunger-kaeppeler@landkreis-
waldshut.de   
Betreff:  Bauernbrot 

Diese Veranstaltung ersetzt die alljährliche 
Vortragsveranstaltung in Hänner. Bitte haben 
Sie Verständnis für diese neue Form. Falls 
Sie selbst keine Möglichkeit haben, eine Mail 
zu versenden, wenden Sie sich doch einfach 
an Familienmitglieder! 
 
Anmeldung zur Meisterprüfung in der 
Hauswirtschaft 2015 
Die zuständigen Stellen der Regierungsprä-
sidien Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und 
Tübingen beabsichtigen, 2015 Meisterprü-
fungen im Beruf Hauswirtschaft nach der 
Verordnung über die Anforderungen in der 
Meisterprüfung für den Beruf Hauswirtschaf-
ter/Hauswirtschafterin vom 28. Juli 2005 
(BGBl. I S. 2278) anzubieten. 

Die Anmeldung zur Prüfung ist einzureichen 
beim Regierungspräsidium Freiburg,  
Referat 31, Frau Munz, Bertoldstraße 43, 
79098 Freiburg i. Br., Tel: 0761 208-1240.  
Anmeldefrist : 15. Mai 2014  

Zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung 2015 
bietet das Landwirtschaftliche Bildungszent-
rum Emmendingen-Hochburg einen 13-
monatigen Lehrgang an; Beginn 15.9.2014, 
Ende Oktober 2015. Der Unterricht findet 
immer montags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
statt.  

Weitere Informationen über die Zulassungs-
voraussetzungen, das Anmeldeformular 
sowie Auskunft über die der Anmeldung bei-
zufügenden Unterlagen und die Prüfungsge-
bühren erhalten Sie auf der Internetseite der 
Regierungspräsidien Baden-Württemberg 
unter  www.rp.baden-
wuerttemberg/Ausbildung  
 
 
Bildung und Ausbildung  

Anmeldung zur ABSCHLUSSPRÜFUNG im 
Ausbildungsberuf LANDWIRT/IN (kä) 
Im Sommer 2014 werden Abschlussprü-
fungen im Beruf Landwirt/Landwirtin durch-
geführt.  
Zur Abschlussprüfung wird nach Erfüllung der 
übrigen Voraussetzungen zugelassen, wer u. 
a. die Ausbildungszeit zurückgelegt hat, an 
der Zwischenprüfung teilgenommen, sowie 
vorgeschriebene schriftliche Ausbildungs-
nachweise geführt hat. In der Regel können 
Auszubildende noch zur Abschlussprüfung 
zugelassen werden, deren Ausbildungszeit 
im Oktober 2014 endet. 

In besonderen Fällen wird auch zugelassen, 
wer nachweist, 
- dass er mindestens das Eineinhalbfache der 

Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrie-
ben ist, im Beruf Landwirt/Landwirtin als 
Betriebsleiter bzw. Arbeitnehmer tätig war 

- dass er als Teilnehmer der zweijährigen 
Berufsfachschule für Zusatzqualifikation 
(BFQ) diese erfolgreich abgeschlossen hat 
und die übrigen Voraussetzungen für die 
Zulassung erfüllt. 

Nähere Auskünfte über die Zulassungsvor-
aussetzungen erteilt Herr Käppeler 07751/86-
5300.  

Die Anmeldung  zur Abschlussprüfung 2014 
ist bis spätestens Freitag, 14. März 2014  
beim Ausbildungsberater unter Verwendung 
des dort erhältlichen Anmeldeformblattes 
einzureichen.  
Anmeldeunterlagen, die zur Anmeldefrist 
nicht oder unvollständig vorliegen, können für 
das Prüfungsjahr 2014 nicht berücksichtigt 
werden. 
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Der s c h r i f t l i c h e Prüfungsteil wird 
landeseinheitlich am 03. und 04. Juni 2014 
an der örtlich zuständigen Berufsschule ab-
genommen. 
Der p r a k t i s c h e und m ü n d l i c h e 
Prüfungsteil findet ab der zweiten Julihälfte 
2014 statt. 
 
 
Prüfung bestanden (kä) 
Die Abschlussprüfung im Beruf Landwirt 
erfolgreich bestanden haben: Alexander 
Gamp, Weilheim; Julian Grehl, Ühlingen-
Birkendorf; Andreas Hilpert, Waldshut-
Tiengen; Felix Kammerer, Murg; Marc 
Preiser, Bonndorf; Klaus-Peter Schelshorn, 
Bernau; Johannes Wehrle, Hohentengen.  

Die Meisterprüfung im Beruf Landwirt haben 
bestanden: Simon Albicker, WT-Detzeln; 
Johannes Büche, Stühlingen-Lausheim; 
Christian Gantert, Bonndorf; Lorenz Kramer, 
Stühlingen-Mauchen; Norbert Meister, 
Stühlingen-Bettmaringen; Klaus Rebmann, 
Bonndorf-Brunnadern;  

Wir gratulieren allen und wünschen Ihnen 
alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.  
 
 
Verschiedenes 

Lehrgänge am Bildungs- und Wissens-
zentrum Aulendorf: 
• 19.02-20.02.14 Biogas Modul 3: Ökonomie 
• 21.02.14 Mutterkuhhaltung, Modul 2 
• 06.03.14 Exkursion Automatische Melksys-

teme 
• 11.03-12.03.14 Biogasgrundseminar Modul 

4: Recht und Sicherheit 
• 17.03-19.03.14 Grundlehrgang: Klauen-

pflege beim Rind 
 
Anmeldung erforderlich, i. d. R. eine Woche 
vorher unter Tel.: 07525-942 300 oder Fax: 
07525-942 333 oder per E-Mail unter: 
Poststelle@LAZBW.BWL.de oder im Internet 
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Glyphosat laut BfR nicht giftiger als bisher 
angenommen 
Das Bundesinstituts für Risikobewertung 
(BfR), hat die bestehenden Grenzwerte für 
den Pflanzenschutzwirkstoff Glyphosat aus 
Sicht des Verbraucherschutzes bestätigt und 
gleichzeitig Kritik an der Arbeitsweise des 
Bundesamtes zurückgewiesen. Vom BfR 
wurden im Zuge einer immer noch laufenden 
Neubewertung von Glyphosat mehr als 1.000 
neue Studien ausgewertet. Diese haben 
keine Hinweise auf eine krebserzeugende, 
reproduktionsschädigende oder fruchtschädi-
gende Wirkung durch Glyphosat geliefert. 
Damit werden die Zwischenergebnisse der 
Untersuchung vom Dezember 2013 bestätigt, 
die unter anderem auch Befürchtungen ent-
kräftet hatte, dass schädliche Clostridien sich 
unter dem Einfluss von Glyphosat verstärkt 
vermehren und eine der Ursachen für Botu-
lismus bei Rindern sein könnten. Mögliche 
Kreuzeffekte zwischen Glyphosat und be-
stimmten Beistoffen wie Tallowamine, die zu 
einer höheren Toxizität führen könnten, erfor-
dern noch weitere Untersuchungen, bieten 
nach aktuellem Sachstand aber ebenfalls 
keinen Anlass, die gesundheitlichen Grenz-
werte des Wirkstoffs wesentlich zu verän-
dern. Das Bundesinstitut ist eine unabhän-
gige Einrichtung. Ungeachtet der deutlichen 
Aussage zur gesundheitlichen Unbedenklich-
keit von Glyphosat bekräftigt das Umwelt-
bundesamt (UBA) seine Kritik an der nach 
seiner Einschätzung übermäßigen Verwen-
dung des Wirkstoffs. Häufigster Wirkstoff Das 
UBA moniert nicht zuletzt den enormen An-
stieg der Glyphosatanwendung. Nach seinen 
Angaben hat der Wirkstoffeinsatz in 
Deutschland während der vergangenen 15 
Jahre um das Dreifache zugenommen. Im 
Jahr 2012 war Glyphosat mit knapp 6.000 t 
bereits der am häufigsten verwendete Wirk-
stoff in Pflanzenschutzmitteln. 
Quelle: Agrargewerbliche Wirtschaft 01/2014 
 


